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Beratungsgespräche in der Pflege

Wohl kaum ein anderer Begriff wurde in den
vergangenen Jahren im Bereich der Pflege so sehr
strapaziert, wie der der Beratung. Generell
scheint sich mit dem Wandel von einer Produk-
tionsgesellschaft hin zu einer Dienstleistungsge-
sellschaft die Notwendigkeit zu ergeben, bera-
ten zu werden oder sogar selbst zu beraten. Das
gilt übrigens nicht nur, aber eben auch für den
pflegerischen Bereich. Beratung ist hier aller-
dings längst nicht immer eine freiwillige Ent-
scheidung. Beratung ist auch eine gesetzliche
Pflicht, wie sich zum Beispiel am § 37,3 des 
SGB XI erkennen lässt.

Michael Isfort, Ursula Laag

Fachwissen und Bera-
tungskompetenz gefragt

In die Pflege zog spätestens mit der
verstärkten Diskussion über inter-
aktionistische Pflegetheorien ab
Mitte der 90er-Jahre eine Sicht-
weise ein, die nur einen Schluss
zulässt: Wenn Pflegende und 
Pflegebedürftige gleichberechtigte
Partner sind, dann können Pflegen-
de nicht mehr belehren oder Rat-
schläge erteilen, dann müssen sie
beraten. Es ist nicht mehr nur
Fachwissen gefragt, das man ver-
mittelt, man benötigt Beratungs-
kompetenz. Damit verbunden ist
eine für viele unübersichtliche
Vielfalt von Beratungsthemen, -in-
halten und -strategien und manch-
mal entsteht der Eindruck, Bera-
tung sei alles – und auch nichts.

Aspekte aus der Praxis

Als selbstverständlich wird ange-
nommen, dass Beratung immanen-
ter Bestandteil pflegerischer Arbeit
ist. Als solcher ist sie mittlerweile

vielfach Gegenstand von Untersu-
chungen in der Pflegewissenschaft
geworden. In Einrichtungen der
stationären Altenhilfe wurde bei-
spielsweise ermittelt, wie häufig
und mit welchem Aufwand das
Personal Beratungsleistungen für
Bewohner und/oder Angehörige er-
brachte. 

In über 25 Projekten der Firma Do-
kuMix wurde dabei Folgendes fest-
gestellt: Mit Platz zwölf erreichte
die Beratung einen ähnlichen Stun-
denumfang, wie zum Beispiel die
Behandlungspflege oder das Klei-
den von Bewohnern. Dies ist ein
Indiz dafür, dass Beratung in der
Pflege tatsächlich stattfindet. Be-
trachtet man jedoch die vielfälti-
gen Varianten von dem, was unter
dem Begriff der Beratung verstan-
den werden kann, relativiert sich
die Aussagekraft dieser Feststel-
lung. Das Verständnis von Bera-
tung ist oftmals ein eher umgangs-
sprachliches. Gemeint ist dann,
ungeplant und situativ Auskünfte
zu geben, einen Rat oder eine gut
gemeinte Empfehlung zu erteilen. 

Demgegenüber stehen ausformu-
lierte Konzepte, zum Beispiel ein
personenzentrierter oder ein lö-
sungsorientierter Beratungsansatz
(Rogers, Bamberger), um nur zwei
Beispiele zu nennen. Zudem sagt
die Tatsache, dass eine wie auch
immer geartete Beratung in der
Pflege stattfindet, noch nichts da-
rüber aus, ob sie auch zu einem Er-
gebnis oder gar Erfolg führt. 

Ziel des Gesetzgebers

In § 37,3 SGB XI ist von Seiten des
Gesetzgebers ein Ergebnis von Be-
ratung festgelegt. Beratung soll in
diesem Fall die Qualität der häus-
lichen Pflege sichern und der regel-
mäßigen Hilfestellung und prakti-
schen pflegefachlichen Unterstüt-
zung der häuslich Pflegenden die-
nen. Das beinhaltet eine umfassen-
de Einschätzung der Pflegesitua-
tion und eben bei Bedarf Hilfestel-
lung und Unterstützung zur Ver-
besserung derselben. Wer oder was
aber gehört zur Pflegesituation?
Eindeutig dazu gehören der Pflege-
bedürftige und der pflegende Ange-

Verbale Hilfeleistungen werden immer
noch nicht angemessen honoriert
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hörige. Des Weiteren sind jedoch
auch das übrige familiäre und sozi-
ale Umfeld sowie das Wohnumfeld
mit einzubeziehen. Das Besondere
an dieser Form der Beratung ist,
dass der Beratende den anderen
aufsucht, die Beratung also lebens-
nah in der Situation stattfindet
und nicht in einem neutralen Büro
einer Beratungsstelle. 

Pflegende, die Beratungsbesuche
vornehmen, nennen daher als
wichtigste Voraussetzung für einen
erfolgreichen Beratungsbesuch Kri-
terien wie „Zugang finden“ oder
„Vertrauen schaffen“ (1). Diese
Aspekte sind jedoch auf das Finger-
spitzengefühl des jeweiligen Bera-
ters angewiesen. Eine gezielte Vor-
bereitung auf die Beratungsbesuche
gibt es in der Regel nicht (2). Mit
dem gefundenen Zugang und dem
geschaffenen Vertrauen ist es je-
doch nicht getan. 

Wozu soll beraten werden? 
Die Erfassung der Beratungsthemen
unterliegt häufig der individuellen
Beobachtungsgabe der Berater, und
ebenso abhängig davon ist der wei-
tere Verlauf der Beratungsgespräche.
Letztendlich herrscht vielfach auch
Unklarheit darüber, ob das Ziel des
Beratungsbesuchs, die Sicherung
der Qualität der häuslichen Pflege,
erreicht wurde oder ob die Inhalte
der Beratung überhaupt umgesetzt
wurden. Häufig fehlen die An-
schlussfähigkeit, die Regelmäßig-
keit und eine Kontinuität, damit
Beratung auch zu Beratungserfol-
gen führen kann. 

Diese Ausführungen machen deut-
lich, dass dringend eine Systemati-
sierung des Themenfeldes Bera-
tung nötig ist. Systematisierung
bezieht sich dabei sowohl auf 

– eine genauere Bestimmung der
Zielgruppen,

– die Eingrenzung des Themenfel-
des

– und auf die Qualifikation der
Berater.

Darüber hinaus beziehen sich die
Bemühungen um Systematisierung
ebenso auf die Ermittlung der Ent-
scheidungswege vom Beratungsbe-

darf hin zur Intervention und zur
Erfassung des Beratungserfolgs. 

Aspekte aus der 
Pflegewissenschaft
Die Sichtweise der Wissenschaft
ist eindeutig: Bevor beraten wird,
muss gefragt werden. Nicht allge-
mein, nicht überall, sondern sehr
genau, sehr gezielt und sehr spe-
ziell, aber nicht nur individuell im
freien Gespräch. Im Deutschen
Institut für angewandte Pflegefor-
schung e.V. (dip) in Köln laufen ei-
nige Projekte, die im Kern auch Be-
ratungselemente haben. So wurden
zum Beispiel im Projekt „mobil“
im Rahmen eines präventiven
Hausbesuches Senioren mit dem
Ziel der Erhaltung von Gesundheit
und selbstständiger Lebensführung
beraten. Doch bevor eine Beratung
stattfand, wurde eine umfassende
Analyse des Beratungsbedarfs auf
der Basis wissenschaftlich erprob-
ter Erhebungsinstrumente vorge-
nommen. Zudem wurde/wird mit
wissenschaftlichen Methoden der
Erfolg dieser gezielten Beratung
kriterienorientiert gemessen.  

Im Projekt „EDe“ (Entlastungspro-
gramm bei Demenz) werden eben-
falls erprobte Instrumente einge-
setzt, um den Belastungsgrad von
pflegenden Angehörigen von De-
menzkranken zu messen und da-
raus Beratungsbedarf abzuleiten.
Die Zielgruppen in beiden Projek-
ten sind so unterschiedlich, dass
zur Einschätzung des Beratungsbe-
darfs auch jeweils ein anderes Ins-
trument genutzt werden muss. Je
spezifischer eine Zielgruppe ist,
desto genauer kann ein Instrument
ausgewählt werden. Am Ende des
Erhebungsprozesses stehen Zahlen
und Kennziffern, die einen Über-
blick über kritische Bereiche er-
möglichen. Die Ergebnisse eines
strukturierten Instrumentes sind
Hilfen zum Nachdenken, sie sollen
das Denken nicht verhindern. 

Die wirkliche Arbeit beginnt mit
der Analyse und Bewertung:

Welche Bereiche müssen nun
noch näher und tatsächlich indivi-
dueller angesehen werden?

Wo scheinen Ressourcen vor-
handen zu sein, wo nicht?

Zu welchen Themenbereichen
bedarf es der Ermittlung erklären-
der Hintergründe, um die Situation
zu verstehen? 

Bei aller Systematisierung kann je-
doch eine Standardisierung nicht
erfolgen. In den Projekten des dip
werden die Berater geschult, und
Teil dieser Schulungen ist es, ein
Grundverständnis über die Mög-
lichkeiten und Grenzen des Einsat-
zes solcher Instrumente für Bera-
tungssituationen zu bekommen.
Das vermittelte Konzept basiert we-
sentlich auf dem handlungsorien-
tierten Ansatz der „professionellen
Fallarbeit“ von Weidner. Einige aus-
gewählte Aspekte sollen hier auf
die Beratung in der Pflege übertra-
gen und kurz erläutert werden. 

Die aus fachlichen Gründen beste
Lösung für ein Problem oder beste
Strategie zur Problemvermeidung
entspricht nicht unbedingt dem,
was Pflegebedürftige oder Angehö-
rige können und wollen. Deshalb
geht es in der Beratung darum, auf
fachlich fundierter Basis mit ihnen
gemeinsam den passenden Weg zu
finden. Grundlage der Beratung
sollte sein, dass jede Unterstüt-
zung und jeder Lösungsweg in die
Lebenssituation der Ratsuchenden
passen muss. Diese entscheiden
letztendlich, ob und welche Hilfen
sie in Anspruch nehmen möchten
und welche Wege sie gehen wollen. 

Keine vollständige 
Standardisierbarkeit 

Beratung soll sich immer auf den
Einzelfall beziehen. Die Strategie
der Beratung und die Zuordnung
von Interventionen brauchen na-
türlich eine grundlegende Systema-
tik. Die individuellen Bedingungen
jedes Ratsuchenden und jeder Bera-
tungssituation erfordern jedoch
immer wieder Veränderungen oder
Verzögerungen.

Es gibt noch weitere wichtige
Aspekte, wie zum Beispiel die rich-
tige Mischung aus Nähe und
Distanz zum Pflegebedürftigen
oder Angehörigen zu finden oder
die Offenlegung der Begründung
der ausgewählten Methoden und
Inhalte. Deutlich wird: Grundlage





für Beratung ist eine Haltung. We-
der das Abarbeiten von gefundenen
Informationen, noch das zufällige
Auffinden wichtiger Themen bie-
ten eine ausreichende Grundlage
für eine Beratung im professionel-
len Verständnis.

Die Systematisierung auf der Basis
eingesetzter Instrumente und Ska-
len ist eine vor allem wissenschaft-
lich orientierte Betrachtung. Es ist
auch Aufgabe von Wissenschaft,
sich strukturiert und begründet
den Fragen der Praxis anzuneh-
men. Dafür wird erheblicher Auf-
wand betrieben. Letztendlich sol-
len verallgemeinerbare Ergebnisse
gewonnen werden, die der gesam-
ten pflegerischen Praxis zugute
kommen. 

Die Realität des 
§ 37,3 SGB XI
Zum Leistungsangebot der ambu-
lanten Pflegedienste gehören die
Beratungsbesuche nach § 37,3
SGB XI für Empfänger von Pflege-
geld. Die Beratungsbesuche in den
wissenschaftlichen Projekten dau-
ern „nur“ für die Ersterhebung
zwischen 60–75 Minuten, ein Auf-
wand, der in den ambulanten
Diensten nicht betrieben werden
kann. Eine wirkliche Beratung er-
folgt in den Projekten des dip erst
nach Analyse und Auswertung ab
dem zweiten Besuch. Auch dies ist
im § 37,3 SGB XI nicht vorgesehen.
Im Jahr 2004 hat das dip eine reprä-
sentative Untersuchung (Pflege-
thermometer 2004) bei ambulan-
ten Diensten durchgeführt, aus der
sich Folgendes ergab: Im Durch-
schnitt gaben die ambulanten Pfle-
gedienste an, 171 Beratungsgesprä-
che pro Jahr durchzuführen. Das
heißt, dass mindestens an jedem
zweiten Arbeitstag ein Beratungs-
besuch vorgenommen wird. 

Bei vielen großen Anbietern sind
es weitaus mehr, und nicht selten
ist ein Mitarbeiter nur für diese
Tätigkeit beschäftigt. In der glei-
chen Untersuchung gaben 68 Pro-
zent der befragten Pflegedienste an,
dass sie diese Beratungsbesuche bei
den Angehörigen und den Pflege-
bedürftigen nicht kostendeckend
durchführen können. In der Zwi-
schenzeit dürfte sich dies nicht

verändert haben, denn die Leistung
wurde nicht höher finanziert. Sie
beträgt in den Pflegestufen I und II
bis zu 16 Euro und in der Pflege-
stufe III bis zu 26 Euro. Betrachtet
man die Erfahrungen aus den wis-
senschaftlichen Projekten, so kann
davon ausgegangen werden, dass
die aus der Pflegekasse zur Verfü-
gung gestellten Gelder für die Bera-
tungsleistung bei weitem nicht
ausreichen dürften, um eine syste-
matische und strukturierte Erster-
fassung durchzuführen. So ist es
kein Wunder, dass die Praxis auf
die „von Haus aus mitgebrachte“
Kompetenz der Pflegenden setzt,
und darauf, dass sie den Blick für
das Wesentliche einfach haben und
sofort sehen, was an Beratung er-
folgen muss. Erfassung und Bera-
tung erfolgen hier zeitgleich!

Schlussbetrachtung

Dem § 37,3 SGB XI kann eine gute
Absicht unterstellt werden. Er
greift gesellschaftliche Belange auf
und soll dazu betragen, die häus-
lich Pflegenden zu unterstützen
und die Pflegesituation auch im
Sinne des Pflegebedürftigen auf-
rechtzuerhalten. Gleichzeitig
kommt er jedoch über das Verspre-
chen von Beratung nicht hinaus.
Die vermeintliche inhaltliche Of-
fenheit, die zur Ausgestaltung auf-
fordert, wird durch die Vergütungs-
und damit Zeitbeschränkung wie-
der relativiert. Da der Paragraf
nicht die tatsächliche Eigenstän-
digkeit der beraterischen Leistung
berücksichtigt, ist er für eine effek-
tive Beratung mit der Zielsetzung,
die er verfolgt, nicht ausreichend.
Wie wiesen uns schon die Pflege-
theorien in den neunziger Jahren
den Weg? Wenn Patienten auf Au-
genhöhe mit Pflegenden sind, dann
können sie nicht mehr „belehrt“,
dann müssen sie „beraten“ werden. 

Dazu gehört aber mehr als die zeit-
gleiche Erfassung aller relevanten
Probleme, die blitzschnelle Analy-
se und die sofort erfolgende Bera-
tung, wie sie derzeit stattfinden
muss. Der § 37,3 SGB XI ist somit
insgeheim eine Sollbeschreibung
unglaublicher Fähigkeiten der Pfle-
genden, die dies in der Arbeitswelt
nicht selten als Überforderung er-
leben dürften.

Nähere Informationen zu den genann-
ten Projekten stehen auf der Homepage
des Deutschen Instituts für angewand-
te Pflegeforschung e. V.: www.dip.de.

Anmerkungen:

1 Ergebnis einer Gruppendiskussion im Rah-
men einer Projektarbeit des dip
2 Den Autoren ist bekannt, dass zum Teil in
zwei- bis dreitägigen Seminaren der Ab-
schluss „Pflegeberater“ erlangt werden kann. 
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